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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich

1. Für alle Lieferungen und Leistungen von RSP® Ruck Sanitärprodukte GmbH 
(im Folgenden RSP® oder Verkäufer genannt) gelten ausschließlich diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich eine 
Abweichung vereinbart wurde, insbesondere gelten diese Bedingungen durch 
Folgeaufträge, unabhängig, ob im Einzelfall auf diese Bedingungen Bezug ge-
nommen wurde.
2. Eigenen Geschäftsbedingungen entgegenstehende Kundengeschäftsbedin-
gungen werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, dass dies seitens RSP® 
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurde. Auch die Ausführung von Lieferung und 
Leistung stellt kein Anerkenntnis der Kundenbedingungen dar.
II. Angebote

Die Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend, vorbehaltlich der eigenen Be-
lieferung. Ein Vertrag kommt erst durch Auftragsbestätigung von RSP® zustande. 
Auftragsgrundlage ist die schriftliche Auftragsbestätigung und deren Inhalt. 
III. Lieferzeit

1. Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart wer-
den, bedürfen der Schriftform.
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder un-
möglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren 
Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten 
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Liefe-
rung bzw. die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemes-
senen Anlaufzeit hinauszuschieben oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach 
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der 
Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer keine Schadenersatz-
ansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur 
berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.
4. Die Einhaltung von Liefer- und Leistungszeiten setzt die Erfüllung der Ver-
trags- und Mitwirkungspflicht des Käufers voraus. Bei Verzug des Käufers wird 
die Lieferzeit unterbrochen und verlängert sich um den Zeitraum, in dem sich der 
Kunde mit seiner Verpflichtung RSP® gegenüber in Verzug befindet.
IV. Lieferung und Gefahrenübergang

1. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgen alle Lieferungen auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden. Verzögert sich die Lieferung durch Umstän-
de, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der 
Versandbereitschaft auf den Kunden über.
2. Sinnvolle Teillieferungen sind jederzeit zulässig. Die Abnahme der Lieferungen 
kann nicht wegen eines Fehlers einzelner Teile einer Bestellung oder wegen 
geringfügiger Beanstandungen der gelieferten Produkte abgelehnt werden, es 
sei denn, dass die Gebrauchsfähigkeit der gelieferten Ware dadurch unzumutbar 
beeinträchtigt ist.
V. Verpackung

Soweit seitens RSP® der Warenversand auf Mehrwegpaletten oder Gitterboxen 
erfolgt, werden diese berechnet. Ein Austausch ist erst ab mindestens 26 Gitter-
boxen je Adresse möglich, außer dem anliefernden Spediteur kann die entspre-
chende Anzahl an Paletten/Gitterboxen getauscht werden.
VI. Zahlungen

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers acht Tage 
nach Rechnungstellung mit 3 % Skonto, bzw. 30 Tage nach Rechnungstellung 
ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestim-
mungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzu-
rechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. 
Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die 
Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Haupt-
leistung anzurechnen.

2. Eine Zahlung gilt erst dann erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfü-
gen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck 
eingelöst ist.
3. Gerät der Käufer in Rückstand, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt ab, Zinsen in Höhe von 4 % über den jeweils gültigen Dis-
kontsatz der Deutschen Bundesbank zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu 
berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere 
Belastung nachweist.
4. Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des 
Käufers in Frage stellen, insbesondere ein Scheck nicht einlöst oder seine Zah-
lungen einstellt oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die 
die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, 
die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen 
hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen.
5. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn 
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, 
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt werden oder unstreitig sind.
VII. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen 
aus Kontokorrent, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer 
jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten 
gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die 
Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.
2. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung 
erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. 
Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits 
jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache 
wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Verkäufer ver-
wahrt das (Mit-) Eigentum des Käufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer 
(Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder sonstigem Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand-
lung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen, einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, tritt der Käufer bereits jetzt 
sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Käufer ermächtigt 
ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen 
Rechnungen in eigenem Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung 
kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum 
des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug 
– ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. 
Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In 
der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer 
liegt – soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom 
Vertrag.
6. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Ware getrennt von anderen 
Produkten anderer Hersteller zu lagern analog einem Konsignationslager.
VIII. Produktbeschreibungen, Muster, Zusicherung von Eigenschaften

1. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart, gelten Produktangaben, 
Proben und Muster nur als bloß annähernde Produktbeschreibungen und Be-
schaffenheitsangaben bzw. als lediglich annähernde Anschauungsstücke der 
bestellten Ware.
2. Zusicherungen i. S. v. § 459 II BGB müssen ausdrücklich und schriftlich als 
derartige Zusicherungen erklärt werden.
3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen 
vorzunehmen, er ist nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits aus-
gelieferten Produkten vorzunehmen oder nachzuarbeiten.
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IX. Gewährleistung

1. Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und 
Materialmängeln sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt für die Produkte in der 
Regel zwei Jahre.
2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden Verarbei-
tungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die 
nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede Gewährleistung, wenn 
der Käufer eine entsprechende substanziierte Behauptung, dass erst einer dieser 
Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
3. Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb 
einer Woche nach Eingang der Liefergegenstände schriftlich mitteilen. Mängel, 
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
4. Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleis-
tung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass
a) das schadhafte Teil zur Reparatur und anschließenden Rücksendung an den 
Verkäufer geschickt wird,
b) der Käufer das schadhafte Teil oder Gerät bereithält.
Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm be-
stimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen ent-
sprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, 
während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu 
bezahlen sind.
5. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer 
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen.
6. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
7. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelba-
ren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
8. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die 
Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. 
Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die 
den Käufer gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.
X. Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden 
bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Ver-
käufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. dessen Verrichtungsgehilfen aus-
geschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur 
insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, 
es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das 
Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Ver-
tragsabschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.
XI. Planzeichnungen, technische Unterlagen

1. Sämtliche Zeichnungen, Datenblätter, die dem Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, sind und bleiben im Eigentum von RSP®. RSP® behält sich ihre Urheber-
rechte vor und gestattet dem Kunden lediglich im Rahmen des Vertragszwecks 
die Benutzung.
2. RSP® wird die Daten, die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden bekannt werden, speichern, unter Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes.

XII. Datenschutz

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden ausschließ-
lich im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) und der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Die vom Kunden im Rahmen seiner Bestellung erhobenen Daten verarbeiten und 
nutzen wir zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhält-
nisses mit dem Kunden, einschließlich der Bearbeitung von Gewährleistungsan-
sprüchen. An Dritte geben wir personenbezogene Daten des Kunden nur weiter, 
wenn und soweit dies zur Durchführung des Vertrages, insbesondere zur Durch-
führung der Lieferung, erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen dem nicht entgegenstehen. Für 
eine Geltendmachung der Ihnen zustehenden Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung oder Widerspruch wenden Sie sich bitte an uns unter 
info@rsp-rohre.de. Ferner finden Sie im allgemeinen Merkblatt zum Datenschutz 
die ausführliche Beschreibung zum Umgang mit personenbezogenen Daten und 
Ihren Rechten unter www.rsp-rohre.de/j/privacy.
XIII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwi-
schen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Parteien schließen die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den Internationalen Warenverkauf (CISG) aus sowie die An-
wendung des einheitlichen Kaufrechtes über den internationalen Kauf beweg-
licher Sachen und über den Abschluss solcher Kaufverträge.
2. Soweit der Käufer Vollkaufmann i. S. d. HGB, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, ist das Landgericht 
Traunstein, soweit nicht das Amtsgericht Rosenheim zuständig ist, ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestim-
mung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, fehlenden Vereinbarung werden die 
Vertragspartner diejenige Regelung treffen, die dem gewollten wirtschaftlichen 
Zweck am nächsten kommt.
XIV. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen der getroffenen Vereinbarung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform, dies gilt auch für diese Regelung.

Stand: 23.07.2019
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